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Beiblatt zur P~r1aoentskorrespondenz. 30.Juni 1947. 

. , Freigabe von Sx;errb8tri!lion. . . 

-1l.n fra g e b e a n t W 0 l' tun 6. 

Auf eine Anfrage der Abc~ordnctel1 L n e ger und Genossen, ob es 

wahr sei, dass die Beamten der Finanzlandesdirektiencn dioMößlichkcit haben, die 

AufhebunG von Sperreuthnbengegen Provisionen zu vetnitteln; in welchen Ausoass dias 

b-isheT geschehen sei und in welcher Fern der Minister die FinanzbcDnten vor den 

Vordacht unreeller M.a.nipulc.tiönen schützen wolle, .'teiltc Bundesminister 

Dr.Z i n n e roa n ~ sohriftlich nit: 

Der an i23.~i 1947 in der Kärntner Zeitung uNeue Zei t,t vel'öff(mtlichto' 

Artikel, d~r siohoit den Freispruch des wegen Missbrauohs der Antsgewalt anGe­

klagten Boantenanwärters der Finwlzlnndesdircktion Kl~genfurt Ernst ~lthoff 

----~~sstc und der aus den Ergebnissen des Bcweisvorfrulrens verschiedeno FoleerunGcn 

über die Vcrnittlertätigkcit der nit der Freigabe von Sperrkonten b~fassten.Anee­

stellten der Finnnz1andesdirektion ableitete, wurde von derselben Zeitung auf Ver­

anlassung des Landcsgcrichtsprä8idi'lrJs Klagenfurt in ihrer NU!ll:1cr von l3.Juni 1947 

richtiegestellt. 

In aicser RiChtigstellung wurde vor allen zun Ausdruck gebracht, dass 

ftas Beweisverfahren io Falle Althoff nicht ergeben hat 1 dass die Vornittlungstätie­

keit der Angestellten der Finanzlnndesdirektion KU den wenn auch nicht gesetzlichen, 

so ~och nioht strafwürdigen Gepflogenheiten zählt. Althoff hat vielcenr für einige 

Personen, deren i~nsuchen aber ohnehin zu bewilligen waren, weil die rechtlichen 

und sachlichen Voraussetzungen für die aufrechte ErlediGung vorlagen, in seince 

.t~te interveniert und ihre Anee1cgenhei ten betrieben. Weil dies geGen lumn);Jl:.1e einer' 

Provision erfolgte, wurde Althoff des MissbrauchS der i\ntseewalt nneeltlnDt. Da. sich 

in der HauptverhandlunG herauseestc11 t hn.t, dnss Althoff dabei nicht nit der ihn 

in seinen Arlte anvertrauten Gewalt Missbrauoh ect·ricben hnt, sondern in einer 

Abteilung des l:ntcs intervenierte, in der cl' nicht beschäftict war, also koine 

lu-Jtsgcwalt/hat te, wurde er von der Anklage fr'eigesprochcn. Aus dC!:1selben Grund 

hätte nuch eine Verurteilune weGen Geschenkannllhne in l.ntssacllen nicht erfoleen 

können, da e8sieh nicht un die führunG seiner !.ntseeschäfte ,handelte. Dass 

Althoff sich Provisionen eeben liess, stellt daher nach Annahne des SchCSffcn­

senates kein vor Gericht strafbares Verbrechen·dar. Das disziplinäre Vergehen der 

Geschenkannabne oblieet der Ahndune durch die zuständig~ Dienstbehörde. Durch 

diese Richti'estellune der tlNcucn Zeit. crs·cheint der Fall Althoff cindeutie 

Geklärt .. 
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3.Bciblntt 2~i~E..tt zur Pnrlarlcntskorresponde.nz. 30.Juni 1947. 

Das disziplinärc; Ver[;ehen des l .. lthoff '.mrde von der zusttindigcn 

Dionstbehörde durch fristlose Entlassung aus den Dic:nst Geahndet. 

In diesor..l Zusnr.mcnhane sei fluch dara.uf killwioscn, dass schon seil1urzcit 

den Beru-'ltcn und Angestellten [leines MinisteriurJs in Forn interner Amrcisi.U1[;Cl1 

ausdrücklich einGoschä.rft wurde, ihre Stellune innerhalb der_~inanzvcrw[\ltul1C 

nicht zu ireendwelchen Interventionen in j~ßelcecnheiten von Frdicabcansuchcn zu 

nissQra.uchcn. Auch den oit dGr Freieabe von SpGrrbcträeen d.irekt befa.ssten Bc:~tL1tcn 

wurde wiederholt eine korrekte und objektive Antscebarung ZUl' Pflioht Geno.cht. 

überdies wurde auf die ersten auftauchenden Gerüohte hin eine entspreohende polizei­

licho tiberprüfUllg in die Wege geleitet. 

Trotz [\1101' AnfechtunGen und Versuchungen, die infolgc ihrer Tätigkeit 

an die Bear'ltcn der Finanzverwaltu;nghcranectrnGen wurdon, habcn sie oit ganz 3e­

ringen Ausnahnen unbeirrt und pfliohtljetreu ihren schweren Dienst vcrsehen. Die 

wenigen Verfehluncen, die in diescr;). Zusa.l:3l::cnhnng fcstzcstall t WOrdGll sinC1, wurden, 

soweit siG niciht krirdnaller Natur und daher von den Geriohten zu verfol~cn wa.ren, 

disziplinär oit äusserster Sircn~c geahndet • 
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